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BLICKPUNKT: SEKTION ZÜRICH

Erfolg vor Bundesgericht
Anfang des Jahreskonnte der Zürcher

Heimatschutz ZVH) gleich
drei wichtige Erfolge verzeichnen.
DieGerichtsentscheidebetrafen das
Hotel Uto Kulm am Uetliberg, die
Halbinsel Giessen bei Wädenswil
und einen Hochkamin in Horgen.

Der Eigentümer des Hotels auf dem
Uetliberg darf die widerrechtliche
Gartenwirtschaft und die Lounge auf dem
Vorplatz nicht weiter betreiben.Dies
hat dasBundesgericht am 20. Februar
2014 entschieden und die Beschwerde
des Uetliberg-Hoteliers gegen einen
entsprechenden Entscheid des Zürcher
Verwaltungsgerichts abgewiesen.
Das Hotel Uto Kulm AG hatte 2010 bei
der zuständigen Behörde im Nachhinein

ein Gesuch eingereicht und
verlangt, die ohne Bewilligung erstellte
Gartenwirtschaft und die Lounge auf
dem Aussichtsplateau vor dem Hotel
seien nachträglich im Rahmen einer
Ausnahmebewilligung zu gestatten.
Die Gemeinde Stallikon und die
Baudirektion des KantonsZürich verweigerten

in der Folge eine solche
Ausnahmebewilligung. Seither mussten sich das

Baurekursgericht, dasVerwaltungsgericht

und schliesslich auch das Bundesgericht

mit der Sachebefassen.
Der ZürcherHeimatschutz und der Verein

Pro Uetliberg, die sich in den letzten
Jahren immer wieder für die möglichst
ungestörte Erhaltung der Naturlandschaft

Uetliberg eingesetzthaben,
begrüssen den Entscheid. Damithabe das

Bundesgericht einen weiteren wichtigen
SchrittzurWiederherstellung der
rechtmässigen Ordnung aufdem Uetliberg
unternommen.

Ortsbildschutz auf Halbinsel Giessen
Auf der Halbinsel Giessen bei Wädenswil

entwickelte sich im 19. Jahrhundert
eine Industrieanlage mit dazugehörigem

Fabrikantenwohnhaus, Kosthäusern

und Nebengebäuden, die heute
noch erhalten sind. Zahlreiche dieser
Bauten wurden 1984 in das Inventar
der kunst- und kulturhistorischen

Schutzobjekte von kommunaler Bedeutung

der Stadt Wädenswil aufgenommen.

Ferner wurde die Halbinsel
Giessen 2002 im Inventar der
schutzwürdigen Ortsbilder von überkommunaler

Bedeutung aufgeführt. Die
Baubewilligungsbehörden hatten zugunsten
eines geplanten Bauprojektes mit
Mehrfamilienhäusern sowohldie
Inventarentlassung als auch die Baubewilligungen

genehmigt. Dagegen wehrte sich
der Zürcher Heimatschutz gemeinsam
mit dem Schweizer Heimatschutz.
Nach verschiedenen kantonalen Verfahren

bestätigte das Bundesgericht am
21.Februar 2014, dass das Wohnhaus
Giessenau und das Waschhaus definitiv
unter Schutzstehen und zudemder
Ortsbildschutz in Bezug auf das ganze

Industrieensemble bei derNeuprojektierung

besser berücksichtigt werden muss.

Hochkamin alsSchutzobjekt
Mit Urteil vom 12. März2014 entschied
das Baurekursgericht,dass derHochkamin

der ehemaligen Papierfabrik in Horgen

ein Schutzobjekt istundzwingend

erhalten bleiben muss. Der Zürcher
Heimatschutz hatte sich gegen die Entlassung

desHochkamins aus dem Inventar
schutzwürdiger Bauten gewehrt. Er
erhielt vom Baurekursgericht Recht, das

zudemdas Vorgehen der Gemeinde Horgen

mit deutlichenWorten rügte: Der
vollständige Verzichtauf Schutzmassnahmen

sei unverhältnismässig und
verstosse gegendas geltende Bau-und
Planungsrecht. Obwohlauf demGelände
der ehemaligenPapierfabrik Wohnbauten

geplant sind,sei der Kamin für sich
alleine sehr wohl und für jedermann
offensichtlich Zeugnis einer andiesem Ort
einst vorhandenen Industrieanlageund
der entsprechendenEpoche geblieben.
Das Baurekursgericht hält fest,dass sich
Gemeindebehördenan das Bundesinventar

derschützenswerten Ortsbilder
der Schweiz ISOS) zu halten haben. Damit

sei, so der siegreiche Zürcher
Heimatschutz, auch die Relevanz des ISOS
für Gemeindebehördengerichtlich
festgestellt worden.
Peter Egli, Redaktor

www.heimatschutz-zh.ch

Wikipedia

Das Industrieensembleaufder HalbinselGiessen bei Wädenswil

Lecomplexe industriel sur la presqu’ île de Giessen près de Wädenswil
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LUZERN

Zentral- und Hochschulbibliothek

Die Luzerner Stadtregierung empfiehlt dem

Parlament die «Initiative zurRettung der
ZHBLuzern» zur Annahme. Das Volksbegehren

verlangt, dassein Abbruchder Bibliothek

planungsrechtlich im städtischen Bau-und

Zonenreglement verunmöglicht wird.
Die ZHBsei Teil eines einmaligen städtebaulichen

Ensembles und vonhohem
denkmalpflegerischen undarchitektonischen Wert,

schreibtderStadtrat am 3.April2014 in
seinem Bericht ans Parlament. Er lehntden
vom Kanton geplanten Abriss und
Zusammenzug von Bibliothek und Kantonsgericht

in einem Neubauabund spricht sich
stattdessen für eineSanierung der Bibliothek aus

vgl. Heimatschutz/Patrimoine1/2014, S. 42).

Am 15.Mai 2014 wurde imGrossen Stadtrat
über die Initiative debattiert. Ergebnis: Das

Parlament will die Rettung der ZHB

unterstützen – im September soll das Volk darüber

entscheiden. Für die Rettung der ZHB

wurde mit 37Ja- zu 9Nein-Stimmen
abgestimmt. DieNein-Stimmenkamen grösstenteils

aus denReihen der SVP sowiederFDP.

Bei Annahmeder Initiative soll die Ortsplanung

geändertwerden. Für das betroffene
Gebiet solleine strengere Ortsbildschutzzone

gelten. Änderungen anGebäuden wären
nur noch inAusnahmefällenmöglich.

www.innerschweizer-heimatschutz.ch

www. stan-ticino.ch

BASEL-STADT

Denkmalschutzgesetz übergangen
In Basel soll dasbestehende Universitätsspital,

das im historischen Altstadtbereich
liegt, in grossem Stil ausgebaut werden.
Dazu wurde ein Wettbewerbveranstaltet,
der in der Öffentlichkeit heftig kritisiert
wurde. Worum geht es?Dasbestehende
Klinikum 2 amPetersgraben,ein Bau der

1970er-Jahre,soll abgebrochenunddurch
diverseNeubauten ersetztwerden: einen
mehrgeschossigen Neubau am Petersgraben,

einBettenhochhausaufdem ehemaligen

Gartenareal desMarkgräflerhofs und
im Endausbau durch einzweites Hochhaus

an derSchanzenstrasse, an derStelle eines
schutzwürdigen Spitalbausdes bekannten
Basler Architekten Hans Schmidt.
Das ganze Areal befindet sich im Bereich
derhistorischen Stadtmauernvon 1400.
Seit Jahrzehnten giltes inBasel als
unbestrittene Regel,dass innerhalb dieserZone
keine Hochhäuser gebaut werdendürfen.
DiesausGründenderMassstäblichkeit
gegenüber denbestehendenBaudenkmälern,
und hier imspeziellen noch, weildie einzigartige

Grossbasler Rheinfront beeinträchtigt

würde.Vor 50 Jahrengab es bereits
einmal einesehr heftige Auseinandersetzung
mit Volksabstimmung) deswegen. Damals

wurde das geplante Hochhausnichtgebaut.
Aber aufdemAreal befinden sich auch vier
geschützte Baudenkmäler,alle von
hervorragender Bedeutung. Insbesondere die
Predigerkircheausdem 13. Jahrhundert, eine

derwichtigsten Bettelordenskirchen am
Oberrhein, undausserdem der Markgräflerhof,

das barocke Schloss des Markgrafen

von Baden, aus der Zeit um 1700, das einzige

Schloss auf Basler Boden. Fernerder
elegante Holsteinerhofaus dem 18.
Jahrhundert und weiter das Gebäudedes
ehemaligenBürgerspitals von 1945, eine
erstklassige Architektur jener Zeit, von

Hermann Baur.
Die vongiuliani.hönger Architekten geplanten

Bauten Bild)würden vor allemdie
Predigerkirche schwer beeinträchtigen, solldiese
doch ingesamterLänge von einem
fünfgeschossigen Neubau erdrückt undüberragt
werden, der höher alsderDachfirst der
Kirche seinwird.Was sich die Juroren des

Wettbewerbsdabei gedachthaben, die
bestehende Gesetzgebungzu negieren, bleibt
rätselhaft.Um so mehr, als imWettbewerb
der 2.Preis an ein Projektging, das ohne

Hochhäuserauskommtund von der Juryals

städtebaulicher Wurfhochgelobt wurde. Nur

leider hat man seineWeiterbearbeitung
nicht in Erwägung gezogen. Es stammt von

den Architekten Herzog &deMeuron.
Zurgleichen Zeitwie inBasel-Stadt plant
auch der Nachbarkanton Basellandeine
Spitalsanierung grossen Stils.Es ist hier
ebenfalls von Summen in Milliardenhöhe die
Rede. Wenn nunschon inderStadt eine
Übernutzung desbestehendenAreals
überdeutlich zutage tritt, wiesoplanen dann
nicht die beidenHalbkantone zusammen?

Die Steuerzahler würden es ihnen danken.
Und ebenso alle diejenigen, denen das Basler

Stadtbild am Herzen liegt.

TICINO

Le parc éolien du Gothard contesté

Patrimoine suisse et sasection tessinoise
STAN) font opposition au projet de parc

éolien au Gothard. Les associations ont déposé

en marsunrecours auConseild’Etat
contre le plan directeur de lacommune d’Airolo

TI).La STAN qui craintune dégradation
du paysagede la région du Gothard souligne

que le projet prévoit l’installation decinq
éoliennesde127 m à 140 m de hauteur, ce
qui équivaut à une tourde46 étages. Le

recours quiest également soutenu par la
Fondation pour laprotection et l’aménagement
du paysageconteste leplandirecteur de la
commune d’Airolo adoptépar le conseil
communalendécembre. En 2011 déjà, le
tribunal administratifcantonal avait accepté

un recours cUta Feldges,HeimatschutzBasel ontre le parc éolien.

www.heimatschutz.ch/basel

Universitätsspital

Basel
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APPENZELL INNERRHODEN

Heimatschutzpreis für Marco Fritsche

Der bekannteFernsehmoderatorund
Journalist Marco Fritsche ist in Appenzell
aufgewachsen, hat die Welt gesehen und ist wieder

inseine Heimatzurückgekehrt.An der
Schäfligassekaufteer vor zweiJahrenzwei
altehrwürdigeHäuser und liesseines davon

mit vielLiebe, modernen Ideen undgrossem

Sachverstand renovieren. Dafür zeichnete
der Heimatschutz SG/AIMarcoFritsche nun

mit dem ersten Heimatschutzpreis Appenzell

Innerrhoden aus. Die Präsidentin Kathrin

Hilber überreichte am 13.März 2014 im

Kulturlokal «3 Eidgenossen» in Appenzell
Marco Fritsche den Preis inFormeines

Linolschnitts undeiner Emaille-Plakette.
Mit demneu ins Leben gerufenen «

Heimatschutzpreis Appenzell Innerrhoden» will
der Heimatschutz SG/AI ausgewählten
Personen danken, die im Privatendie Baukultur

inAppenzell Innerrhoden pflegen und

bewahren.Es sollen bewusst die Besitzerinnen

und Besitzerder Liegenschaften
geehrt werden.

www.heimatschutz-sgai.ch

GRAUBÜNDEN

Auszeichnung Gute Bauten 2013

Die Auszeichnung «Gute BautenGraubünden

2013» ist ein wichtiges Instrument für
die öffentliche Wahrnehmung zeitgenössischer

Baukultur in Graubünden. Sie wurde

zeichnen der Bündner Heimatschutz, der
SchweizerischeWerkbundSWB Graubünden)

unddas Institut für Bauen im alpinen
Raum der HTW Chur verantwortlich. Das

BündnerMonatsblatt1/2014 ist als Themenheftbereits 1987, 1994und 2001 durchgeführt.
Sieehrt Bauträgerschaften, die durch ihre
Baugesinnungeinenbeispielhaften Beitrag
an die baulicheUmweltgeleistethabenund
deren Bauten der Öffentlichkeit gegenüber

als Vorbildeiner guten Bauqualitätdienen
können. Für die Organisation des Preises www.heimatschutz-gr.ch

der Auszeichnung «Gute Bauten
Graubünden 2013» gewidmet. Eines der
ausgezeichneten Werke ist das sanierteHaus

Cleric der Bündner Kantonsschule inChur,

Architekt:Pablo Horvath Bild).

Ralph

Feiner

Heimatschutz

SG/

AI

Aargauer

Heimatschutz

Neuer Präsident

ChristophBrun Bild, Mitte)heisstderneue
Präsident des Aargauer Heimatschutzes.
Die gut besuchteMitgliederversammlung
wählte am 3. Mai 2014 in der Wakkerpreis-
Stadt Aarauden Brugger Juristen und

ForstingenieurandieSpitze des traditionsreichen

Vereins. DieVersammlung
verabschiedete Ruedi Weber rechts) als Obmann

und Richard Buechmüller links) als
Vorstandsmitglied. Gleichzeitigmitder
Neuwahl genehmigte dieVersammlung eine

kleine Revision der Vereinsstatuten, die
nach 25 Jahren dringend eine Anpassung
nötig hatten. Obmann Ruedi Weber leitete
die Geschickedes Aargauer Heimatschutzes

seit 2007.

www.heimatschutz-ag.ch

VAUD

Prix du patrimoine vaudois

LePrix du patrimoinea été décerné par
«Retraites Populaires» pour la restauration
de la façade àpignons du ruralde la ferme
des Mollards-des-Aubert.Pour la fondation
Mollards-des-Aubert, c’est un très grand

encouragement, et les50 000 francs qui
l’assortissentvont contribuer très largement à

la remiseenétatde l’extérieurdu rural.
La cérémoniederemiseduprix s’est déroulée

à la fermede La Coulettesur les hauts
de lacommune deBelmont-sur-Lausanne

en présence de 250 invitésdont Sylviane

Klein, préfète du district deLausanne, Gustave

Muheim,syndicde Belmont, Jacqueline

Maurer-Mayor, présidente du Conseil
d’administration de «RetraitesPopulaires»

Philippe Biéler,président de Patrimoine suisse,

et de nombreuses autrespersonnalités.
www.patrimoinesuisse-vd.ch
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